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NEUES BUNDESGESETZ ÜBER DIE ARCHIVIERUNG

Die Archivierung ist eine rechtsstaatliche
Schliisselfunktion. Sie gewährleistet die
Grundlage für die Kontinuität und die
Sicherheit des Rechtsstaates iu bezug auf
die Quellen. Die Schweiz hat vor kurzem
auf Bundesebene ein neues rechtliches Fun-
dament für diese Aufgabe erhalten. Am
1. Oktober 1999 trat das neue Bundesgesetz
über die Archivierung (BGA) in Kraft, das

die Sicherung und Vermittlung der Unter-
lagen auf Bundesebene umfassend regelt.

Mit dem Ausarbeiten einer neuen Grundlage
für die Archivierung auf Bundesebene ver-
folgte das Parlament das Ziel, erstens die

Nachvollziehbarkeit und Transparenz der

Staatstätigkeit zu gewährleisten, zirettens eine

kontinuierliche und rationelle Verwaltungs-
führung anzustreben sowie drittens die

Grundlage für historische und sozialwissen-

schaftliche Forschung bereitzustellen. Diesen

drei hochgesteckten Zielen entsprach der Ge-

setzgeber, indem er die Archivierung auf Bun-
desebene nicht mehr auf Reglements-, sondern

auf Gesetzesstufe regelte. Das Bundesgesetz
über die Archivierung vom 26. Juni 1998 und
die Ausführungsverordnung vom 8. Septem-
her 1999 können auf der Website des Schwei-

zerischen Bundesarchivs eingesehen werden

(7n.ternei: wmr.adram.c/i/6ar).

Eine wesentliche Neuerung ist der Geltimgs-
bereich der archivrechtlichen Bestimmungen.
Sie werden mit dem BGA auf alle Bundesor-

gane und Dritt-Institutionen, die Vollzugsauf-
gaben des Bundes wahrnehmen, ausgeweitet.
Davon ausgenommen sind natürlich die Kan-

tone. Eine Ausnahme bilden auch das Schwei-

zerische Bundesgericht und das Eidg. Versi-

cherungsgericht, die ihre archivrechtliche
Hoheit im Rahmen der Gewaltenteilung be-

halten, die archivrechtlichen Bestimmungen
jedoch nach den Grundsätzen des BGA und in
Absprache mit dem Schweizerischen Bundes-

archiv legiferieren. Damit wird das Archiv-
recht auf Bundesebene für alle Unterlagen,
die aus Bundeskompetenzen entstehen, im
Sinne der Rechtsgleichheit vereinheitlicht.

Mit der rechtlichen Vereinheitlichung geht

nicht zwingend eine örtliche Zentralisierung
einher. Das Schweizerische Bundesarchiv
nimmt zwar die Aufgabe eines Zentralarchivs
wahr, d.h, es archiviert die Unterlagen der

Bundesorgane und übt eine Richtlinienfunk-
tion aus. Aber die autonomen Anstalten und
anderen Institutionen mit Bundesaufgaben
(z.B. SBB, Die Schweizerische Post, Eidg.
Technische Hochschulen, SUVA) und Dritt-
Institutionen mit Bundesvollzugsaufgaben

(z.B. Swisscom, Billag AG)
erhalten die Möglichkeit der

selbständigen Archivierung
nach den Grundsätzen des

BGA und in Absprache mit
dem Schweizerischen Bun-
desarchiv. Mit dem Schritt
von der impliziten Abliefe-

rungspflieht zur Anbiete-
pflicht der aktenführenden
Stellen findet ein Paradig-
mawechsel in der Archivie-

European Archival
N etwo rk

RÉSEAU ARCHIVISTIQUE EUROPÉEN
EUROPEAN ARCHIVAI NETWORK JEANJ

Ues participantes au Sommet européen sur les arc/tires, à Berne, le 15 mai 1998, ont
accepté la mise sur pied d'un Réseau arc/iinistù/ue européen dans Internet. Les Archtues

fédérales suisses se sont déclarées d'accord de mettre sur pied et d'entretenir ce réseau.
Ce réseau est opérationnel depuis juin 1999 à l'adresse wicie.europea/i-arc/iiual.reet.

Le but de ce réseau est de servir de plateforme de référence pour le domaine des archives

en Europe. Dans ce sens, il accueille les informations sur toute archive en Europe. Il espère
être un heu où le public peut contacter le monde des archives en Europe et où les archives

peuvent chercher le contact avec d'autres archives.
Au niveau pratique, vous pouvez inscrire votre archive en utilisant le formulaire électro-

nique (this electronic form) présent sous l'onglet «Contact».
Nous nous réjouissons de votre visite.

Jean-Marc Comment, Arc/tiues/édéra/es suisses

DAS NEUE BUNDESGESETZ ÜBER DIE
ARCHIVIERUNG (BGA)

; BGA das Bundesgesetz über Datenschutz vom
19.6.1992 (DSG) und das Regierungs- und

i Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21.3.1997
j (RVOG) samt Verordnungen, die Weisungen
I des Eidg. Departements des Innern über die
j Aktenführung in der Bundesverwaltung vom

13.7.1999 und das geplante Öffentlichkeits-
i gesetz gehören. Die Verwaltung und Archivie-

rung von Unterlagen mutiert damit zum syste-
; matischen, integrierten Prozess. Mit anderen

j Worten: Das BGA ist die Grundlage für eine
I moderne Informationsverarbeitung und bie-
| tet Gewähr für die Nachvollziehbarkeit der

Staatstätigkeit.

i Das BGA regelt nieht nur die Sicherung der
j Unterlagen, sondern auch deren Benutzung
Î neu und bietet damit eine moderne Grundlage

für die historische und sozialwissenschaftli-

rung statt.
Bis anhin ist das Schweizeri-
sehe Bundesarchiv durch
die unsystematische gesetz-
liehe Grundlage und die Ab-
lieferungspraxis im wesent-
liehen auf die Position eines

internen Dienstleistungsbe-
triebs des Bundes verwiesen
worden. Das Bundesarchiv
nahm von den Amtern Ak-
ten zur Aufbewahrung entgegen, ohne über
die Möglichkeiten und Ressourcen zu verfü-

gen, die Bestände systematisch zu prüfen und

zu bewerten. Neu ermittelt das Schweizeri-
sehe Bundesarchiv vor der Ablieferung aktiv
die Archivwürdigkeit der anzubietenden Un-

terlagen. Das BGA hält unmissverständlich
fest, dass die Bewertimg der Unterlagen -
auch die der selbständig archivierenden S tel-
len - dem Schweizerischen Bundesarchiv zu-
kommt. Mit der systematischen gesetzlichen

Grundlage, der Anbietepflicht der Ämter und
der Bewertungskompetenz des Bundesarchivs
sind die notwendigen Instrumente gegeben,

um die Uberlieferung der wichtigen Unterla-

gen inskünftig gewährleisten zu können.

Diese Neuregelungen sind Bestandteile einer

integrierten Gesetzgebung, zu der neben dem
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che Forschung. Zum ersten Mal wird das i

Recht auf Einsicht in die Unterlagen des Bun- j

des nach Ablauf der Schutzfristen auf Geset- i

zesstufe festgehalten. Das BGA ist demnach j

Bestandteil des verfassungsmässig gewährlei- j

steten «Grundrechts auf Information». Eine j

Folge der Liberalisierung ist die Senkung der I

generellen Schutzfrist für die Einsicht in die j

Unterlagen des Bundes von 35 auf 30 Jahre.
Die Schweiz übernimmt damit den internatio- i

nalen Standard der meisten Nationalarchive, j

Eine längere Schutzfrist besteht für Dossiers

mit besonders schützenswerten Personenda- j

ten, die nach Personennamen erschlossen i

sind («Personendossiers»). Diese Akten un- i

terliegen einer Schutzfrist von 50 Jahren, die j

mit der Einwilligung der Betroffenen aufgeho- i

ben werden kann. Die Einsicht kann im Ein- ;

zelfall oder für ganze Kategorien nach Ablauf j

der Schutzfrist aus Gründen schutzwürdiger j

und überwiegender öffentlicher oder privater ;

Interessen beschränkt oder untersagt wer- {

den. Diese Massnahme muss aber in jedem 1

Fall zeitlich befristet sein. Die Archivverord- |

nung listet das Archivgut auf, das diesen be- I

sonderen Einsichtsbestimmungen unterliegt, j

Das BGA entspricht damit dem Gebot der j

Transparenz: Die Benutzer erhalten zum ;

vornherein Informationen über die Zugäng-
lichkeit von Akten, die zuvor in langwierigen |

Verhandlungen mit den aktenabliefernden j

Stellen ausgehandelt werden mussten.

Mit dem BGA ist die Schweiz archivpolitisch j

auf Bundesebene für die nächsten 20 Jahre

gerüstet. Es nimmt in Teilen die Politik der j

Transparenz vorweg, die in den nächsten

Jahren den Diskurs über das Handeln der j

Verwaltung prägen wird. Die Legitimität j

dieses Handelns beruht auf seiner demokra- j

tischen Kontrolle - die auch im nachhinein er-
folgen kann. Gerade die Geschichtsschrei- j

bung versteht sich seit dem Ende des Zweiten j

Weltkrieges mehr und mehr als eine nachträg- i

liehe öffentliche Auseinandersetzung mit ge- j

seilschaftlichem und staatlichem Handeln, j

die im Schlagwort von der «Aufarbeitung der j

Vergangenheit» einen etwas unglücklichen j

Ausdruck gefunden hat. Angesichts des sich i

beschleunigenden technologischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Wandels j

und der damit verbundenen Notwendigkeit, {

sich immer wieder neu über die eigene Gegen- j

wart zu versichern, dürfte die Auseinander- j

setzung mit der Vergangenheit noch wichtiger I

werden, als dass sie es heute schon ist. Archi- •;

ve überliefern zukünftigen Generationen die i

Quellen zur Gestaltung ihrer Vorstellung von j

Gegenwart und Zukunft. Mit dem Bundesge- j

setz über die Archivierung hat dieser Vertrag
zwischen den Generationen ein modernes j

Fundament erhalten. I

Regula ZVehifeer, Fizedlrelctorire
Guido Koller, In/ormaîioresèeau/tragler j

Philippe KünzZer, Jurist i

Für Auskünfte stehen Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen des Schweizerischen Bundesar-
chivs gerne zur Verfügung.
Es ist geplant, wichtige archivpolitische The-

men und ihre neue Regelung im Bundesgesetz
über die Archivierung - wie zum Beispiel die

«selbständige Archivierung» - zu einem spä-
teren Zeitpunkt detaillierter zu besprechen.
Die gesetzlichen Grundlagen können auf der
Website des Schweizerischen Bundesarchivs ein-

gesehen werden: ZnierrceG trtüiü.admm.c/i/bar

Bundesgeselz über die Archivierung
(Archivierungsgesetz, BGA)
vom 26. Juni 1998

Art. 2 Grundsatz
' Rechtlich, politisch, wirtschaftlich, historisch,
sozial oder kulturell wertvolle Unterlagen des

Bundes werden archiviert.

- Die Archivierung leistet einen Beitrag zur
Rechtssicherheit sowie zur kontinuierlichen und
rationellen Verwaltungsführung. Sie schafft insbe-
sondere Voraussetzungen für die historische und
sozialwissenschaftliche Forschung.

Art. 6 Anbietepflicht
Die in Artikel 1 Absatz 1 bezeichneten Stellen oder
Personen müssen alle Unterlagen, die sie nicht
mehr ständig benötigen, dem Bundesarchiv zur
Übernahme anbieten, soweit sie nicht selbst für
deren Archivierung zuständig sind.

Art. 7 Ermittlung der Archivwürdigkeit und Uber-
nähme von Unterlagen
' Das Bundesarchiv legt in Zusammenarbeit mit den

in Artikel 1 Absatz 1 genannten Stellen fest, ob

Unterlagen archivwürdig sind.

Art. 9 Grundsatz der freien Einsichtnahme und
Schutzfrist
' Das Archivgut des Bundes steht der Öffentlichkeit
nach Ablauf einer Schutzfrist von 30 Jahren unter
Vorbehalt der Artikel 11 und 12 unentgeltlich zur
Einsichtnahme zur Verfügung.

Für die vollständigen Rechtsgrundlagen vgl.
/iftp .7/wmuo. 6ar. admin. c6

INTERESSENGEMEIN-
SCHAFT RECORDS
MANAGEMENT (IGRM)
UND DIE ARBEIT IM
VORARCHIVISCHEN
BEREICH
von Beat Siegrist

Seit dem 1. Mai 1999 ist die Regieruregs- und
FeruiaZturegsorgaretsationsuerordreureg RFOF)
in Kraft. Mit dem Artikel 22 werden die
Amter zur «systematischen Aktenführung»
verpflichtet. Daneben wird im Artikel 30,
Buchstabe k das EDI ermächtigt, Weisungen
zu erlassen. Diese «TFeisungen über die

Afctere/ü/irureg» sind am 13. Juli 1999 in Kraft
getreten. Mit diesen Neuerungen sind wichtige
Grundlagen zum «transparenten und nach-
vollziehbaren Verwaltungshandeln» geschaf-
fen worden, sie stellen eine totale Reform
der Aufgaben und Philosophie im vor-

; archivischen Bereich dar. Damit die Voraus-
j Setzungen für eine optimale Aufarbeitung der

Akten im vorarchivischen Bereich sowie für
j die spätere Übernahme der Akten ins Bun-
I desarchiv geschaffen werden können, läuft

zur Zeit im Rahmen des Projekts GEFER 99

; die Evaluation einer Standardsoftware für
j die Bundesverwaltung, welche die Tätigkeit
j im ganzen Geschäftsverwaltungsbereich zu-
I sätzlich beeinflussen wird. Dies bedeutet, dass

; die betroffenen Dienststellen, aber vor allem
: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
i Registraturdienste/Schriftgutverwaltungen der
; Bundesverwaltung mit grösseren Verände-
j rungen in der Aufbau- und Ablauforganisa-
i tion konfrontiert werden. Alle geplanten tech-

nischen und organisatorischen Veränderungen
I können aber wirklich nur zu Verbesserungen
j führen, wenn alle Mitarbeiterinnen und Mit-
; arbeitet' als Schlüsselpersonen im Informa-
; tionsmanagement auch genügend Beachtung
; und Ausbildung erfahren. Dies war leider bis-
i her nicht so. Um Verbesserungen zu errei-
j chen, wurde am 3. Juni 1999 in Bern der Ver-
i ein der 7reieresseregemeiresc/ta/t Records Ma-

j reagemeret (7GRM) gegründet. In erster Linie
setzt sich der Verein aus Registratorinnen

; und Registratoren der allgemeinen Bundes-

Verwaltung sowie ehemaligen Bundesbetrie-
ben (Die Post, SBB AG usw.) zusammen. Un-

| sere Ziele:
• Au/bau und f/rater/iaZt eines Kommuni/ca-

tions- und luformatiousirietzicer/cs unier den

Mitgliedern, dem Sc/iieeiz. Bundesarc/iiv
I sowie anderere Steden im I+D-Bereic/i
| • Ertceiferrereg' und Förderttreg uore Aus- und
j IFeiferZnZdung der im Records Management

tätigen Personen

; • KaZtrneZtmung der Interessen der MitgZie-
I der

Zur Zeit sind wir daran, den Verein aufzu-
| bauen und unsere Tätigkeit zu formulieren,
i Wir stellen uns vor, diese in die I+D-Ausbil-
j dung einzubringen, um die Ausformung dieses

j neuen Berufes abzurunden und zu vervoll-
j ständigen. Die angesprochenen Probleme be-

i schränken sich jedoch nicht auf die Bundes-
j Verwaltung allein. Records Management ist
I auf allen Verwaltungsstufen und auch in der

Privatwirtschaft ein Thema, das aus seinem

j Mauerblümchendasein erwacht. Die IG ist
daher offen für alle, die in diesem Bereich

1 tätig sind. Für Absolventinnen und Absolven-
I ten der neuen I+D-Ausbildung eröffnen sich im
i Records Management eine Vielzahl von beruf-

liehen Möglichkeiten, deshalb will sich die

; IGRM heim Aulbau und bei der Gestaltung
der neuen Ausbildungslehrgänge aktiv beteili-

j gen. Wir suchen den Kontakt und Gedanken-
j austausch mit dem Verein Schweizerischer
; Archivarinnen und Archivare (VSA), dem

Verband der Bibliotheken und der Biblio-
| thekarinnen/Bibliothekare (BBS) und der

Schweizerischen Vereinigung für Dokumenta-
; tion (SVD). (uoirp. 14)
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